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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. 
KG, Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 
Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun-
deliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 
 
 
 

München, den 29. Juli 2022 
 ALR Treuhand GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

 
   Baumgartner 
   Wirtschaftsprüfer 

 



Anlage 1

A K T I V A 31.12.2021 31.12.2020 P A S S I V A 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR  

A. UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Forderungen aus abgeschlossenen Förderverträgen 25.251.424,99 26.695.903,00 1. Festkapitalkonten 1.677.300,00 1.677.300,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.910,29 16.535,49

25.254.335,28 26.712.438,49 2. Rücklagenkonten 15.442.810,00 15.442.810,00

II. Wertpapiere Entnahmen -66.284,99 -66.200,59
 Verlustanteile -22.216.558,16 -20.368.153,92

sonstige Wertpapiere 4.000,00 8.000,00
davon nicht durch Vermögenseinlagen gedeckt 5.489.870,43 3.988.829,51

III. Guthaben bei Kreditinstituten 3.167.407,00 1.579.399,47
327.137,28 674.585,00

28.425.742,28 28.299.837,96
B. RÜCKSTELLUNGEN

B. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE sonstige Rückstellungen 47.500,00 55.500,00
VERLUSTE/ENTNAHMEN DER KOMMANDITISTEN 5.489.870,43 3.988.829,51

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Anleihen 32.761.000,00 30.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 296.597,41 193.945,41
3. sonstige Verbindlichkeiten 483.378,02 1.364.637,06

davon aus Steuern: EUR 0,00 (i.Vj.: EUR 808.317,84)

 
33.540.975,43 31.558.582,47

33.915.612,71 32.288.667,47 33.915.612,71 32.288.667,47

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main



Anlage 2

01.01.2021 - 01.01.2020 -
31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.512.482,92 1.004.908,37

2. sonstige betriebliche Erträge 315.770,00 54.677,05

3. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.877.526,64 -3.843.807,23

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.557.487,24 1.024.363,32

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.351.318,18 -1.450.006,72

6. Ergebnis nach Steuern -1.843.104,66 -3.209.865,21

7. sonstige Steuern -5.299,58 -25.784,89

8. Jahresfehlbetrag -1.848.404,24 -3.235.650,10

9. Belastung auf den Rücklagenkonten der 
Kommanditisten 1.848.404,24 3.235.650,10

10. Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 0,00

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021
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Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG 
Frankfurt am Main 

 
 

Anhang für das Geschäftsjahr 2021 
 
 

 

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen 
 

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Frankfurt am 

Main und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main, 

Abt. A Nr. 49994. 

 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbu-

ches aufgestellt. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie den Anhang. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 

entspricht den Vorschriften der §§ 264c, 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenver-

fahren). Der Anhang wurde unter weitgehender Inanspruchnahme der Erleichterungen 

gemäß § 288 HGB erstellt. 

 

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.  

 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.  

 

Die Forderungen aus abgeschlossenen Förderverträgen sind grundsätzlich mit dem 

Nominalwert der ausgereichten Förderbeträge angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken  

werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde 

durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.  
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Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie sonstige Wertpapiere werden mit dem 

Nennwert angesetzt. Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag  

bilanziert.  

 

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei Abschluss-

erstellung mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen  

Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passi-

viert. 

 

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 einen nicht durch Vermögenseinlagen 

gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 5.490 aus. Es besteht jedoch keine tatsächli-

che Überschuldung, da die abgeschlossenen Förderverträge auf Basis interner Pla-

nungsrechnungen erhebliche stille Reserven enthalten, bei denen eine ertragswirksa-

me Bilanzierung aufgrund des handelsrechtlichen Anschaffungskostenprinzips noch 

nicht in Betracht kommt. Aufgrund einer internen Planungsrechnung geht die Ge-

schäftsleitung daher von der Fortführung des Unternehmens aus. Gemäß der internen 

Planungsrechnung ist der für die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells erforderliche Be-

stand an Förderverträgen zum Stichtag noch nicht erreicht. Die Gesellschaft ist somit 

zur Fortführung des Geschäftsbetriebs darauf angewiesen, den Bestand an verwalte-

ten Förderverträgen zukünftig weiter auszubauen, um aus den verwalteten Förderver-

trägen ausreichende Rückflüsse bzw. Ertragsüberschüsse zu erzielen. Zur Sicherung 

der angespannten Liquidität wurden in der zweiten Jahreshälfte 2021 anfallende Kos-

ten für Managementleistungen gestundet und im Dezember gezahlt. Darüber hinaus 

hat die Gesellschaft im Jahr 2021 weitere Fremdmittel in Höhe von TEURO 2.761  

aufgenommen, um damit den Bestand an Förderverträgen entsprechend auszubauen. 
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III. Erläuterungen zur Bilanz 
 

1. Forderungen  
 

Die Forderungen aus abgeschlossenen Förderverträgen haben, wie im Vorjahr,  

überwiegend Restlaufzeiten von über einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegen-

stände haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.  

 

2. Verbindlichkeiten 
 

  Die ausgewiesenen Anleihen haben in Höhe von TEUR 12.761 eine Restlaufzeit von 

mehr als fünf Jahren und in Höhe von TEUR 20.000 eine Restlaufzeit von mehr als ei-

nem Jahr. Sämtliche übrigen Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, Restlaufzeiten 

von unter einem Jahr. 

 
IV. Sonstige Angaben 

 

1. Arbeitnehmer 
 
Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.  

 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 

Die Gesellschaft hat sich im Rahmen der bereits abgeschlossenen Förderverträge da-

zu verpflichtet, in den Folgejahren weitere Auszahlungen an die Förderungsbe-

rechtigten in Höhe von TEUR 2.730 zu leisten. 

 

3. Hafteinlagen der Kommanditisten 
 

Als Hafteinlagen der Kommanditisten sind im Handelsregister grundsätzlich 0,1 %  

der gezeichneten Kommanditanteile von insgesamt EUR 1.677.300,00 einzutragen. 

Die Hafteinlagen wurden in voller Höhe geleistet.  
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4. Geschäftsführung 
 

Geschäftsführer der Gesellschaft ist aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelun-

gen die Komplementärin dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs 

GmbH, vertreten durch ihre alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer  

 

- Herr Dr. Erik Ingolf Carlo Spickschen, Vorstand Deutsche Bildung AG 

- Frau Anja Hofmann, Vorstand der Deutsche Bildung AG und 

- Herr Andreas Schölzel, Vorstand der Deutsche Bildung AG. 

 
5. Persönlich haftende Gesellschafterin 
 

dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH, Frankfurt am Main, ist 

persönlich haftende Gesellschafterin. Sie weist ein Stammkapital von  

TEUR 25 aus. 

 

Frankfurt am Main, den 29. Juli 2022 
 
 
 

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG 
vertreten durch 

 
dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH 

- Komplementärin - 
 

 

  
 

 Andreas Schölzel          Anja Hofmann     Dr. Erik Spickschen 
- Geschäftsführer -                   - Geschäftsführerin -                   - Geschäftsführer - 
   

 
 
   

  






